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UEBERLEGUNGEN[DES ZUGER STADT- UND AMTSRATES, KONRAD III . ZUR¬
LAUBEN] , WIE NOTWENDIGES [ - IN  ZUSAMMENHANGMIT DEN
BUENDNERWIRREN- ] FUER DIE EIDGENOSSENSCHAFT SEI , DAS
GUTE EINVERNEHMEN ZWISCHEN DEN BEIDEN KOENIGEN[VON
FRANKREICH, LUDWIG XIII . , UND VON SPANIEN, PHILIPP IV . ,]
ZU BEWAHREN

"Die anerbottne mittel [ ev . das Madrilenische Traktat von 1621 gemeint ] von

Franckrich sind usstruckenlich Zu demm End ohne einiahe faltsche hinderlist

noch betrug angesechen.

Nammlichen das die Eynickeitt Zwisohentt beiden kunigen erhalten.

Zum anderen das schwerer schedlioher krieg so durah Jr uneiniakeitt enttstahn

verhuott unnd vermitten.

Zum dritten das unser Eydtgnoschafft mitt besahirmung des Catholischen glau-

bens gantz verbliben khan.

Zum Vierten so haben .d wier kheiytem kunig hardurch beleidiget auch Jnn khein

weg kheinem nudt geben noch gnomen sonders hyemitt unpartyisch ghandlett wye

redlich Catholisch Eydtgnossen als die gern helffen die Eydtgnosschafft sambt

dem Catholischen glauben durch solcher Kunigen eynikeitt , erhalten unnd khei¬

nem Kunig noch fürsten von dem allem nütt zu übergeben so unsere frommen vor¬

deren mitt so thurem schweiss unnd blutt eroberet.

Von disem allem uns nuzit anders dann Lob Eher rum unnd grosser nutz auch

frid ruw unnd Eynickeitt ervolgen khan.

Wan aber die so frundtliche anerbottne mittel nitt ahngenommen unnd usge-

schlagen , so wird daruss enttstahn . . . [ : ]

Nämlichen das beide Künig uneynig unnd Zertrennt.

Zum Änderen grosser schwerer . . . unnd unserm Vatterland auch dem Catholichen

glauben -gantz verderblicher krieg ervolgen.



Zum dritten das unsere Eydtgnossschafft Zertrenntt . . . wirdt unnd ein furst

hie der ander dort sich unser landen mechtig machen unnd was unsere . . . vor¬

derin ] mitt Jrems thüren schweiss eroberett verloren unnd ubergeben wirdt

Zum 4 . so habend wier nur einem König wellen gfallens thun unnd den anderen

hochbeleidigen dardurch wier die einzig Ursach aller Jr Uneinickeitt unnd was

Übels daruss enttspringen als allersitz gross kriegs volck umb unnd durch

unser land Zefüören zu unserm unnd des gmeinen Mans höchstem verderben . . .

dardurch auch unruowen parthyen unnd uneijiikeitt under uns erwachsen der dem

einen der ander dem andereyi Fürsten Zuzuchen und ahnhangen , darmitt wye Jnn

den Pündten unserem fryen stand der garuss gemachtt wirdt . Von disem allem

wier nützit anders dann alle Schmach schand . . . unfrid [ und ] unneynickeitt

. . . Zuerwarten 3 darumb Jeder recht fromer Catholischer Eydtgnoss solches übel

wolverhuotten . "

1 ) Da vorliegendes undatiertes Dokument inhaltlich wenig Anhaltspunkte bie¬
tet , ist es schwierig , dieses zeitlich einzuordnen . Der Hinweis auf Bünden
lässt den Schluss zu , dass Zurlaubens Ueberlegungen aus den ersten Jahren
der Bündnerwirren stammen . Unseres Erachtens käme dafür am ehesten das
Jahr 1621 in Frage.
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